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Abstract

Der Beitrag befasst sich mit Evidenzorientierung in Kriminalprävention und -politik
innerhalb Deutschlands. Dabei wird zunächst ein kurzer Überblick über die Entwick-
lung des Diskurses rund um die Frage „what works?“ gegeben und auf den Begriff
„Evidenzorientierung“ eingegangen. Anschließend werden Bedarfe anhand einiger
Beispiele dargelegt und Überlegungen zur Ethik im Zwangs- und Pflichtkontext ange-
stellt. Der Beitrag schließt mit resümierenden Gedanken zur Rolle der „Präventions-
wissenschaft“.
Schlagwörter: Evidenzorientierte Kriminalprävention, evidenzorientierte Kriminalpo-
litik, what works?, Wirkung, Forschung zu Kriminalprävention

Abstract

The paper discusses evidence-based crime prevention and policy within Germany. First-
ly, it gives a brief overview of the discourse regarding the question "what works?" and
addresses the term "evidence-based". Subsequently, requirements are presented based
on some examples and considerations on ethics in the context of coercion and obligation
are made. The article concludes with summarizing thoughts on the role of “preventive
science”.
Keywords: evidence-based crime prevention, evidence-based policy, what works?, im-
pact, research on crime prevention

Thematische Einführung

Der Diskurs um Evidenzorientierung in Kriminalprävention und -politik ist interna-
tional bereits seit vielen Jahrzehnten präsent und hat seither einige Orientierungswech-
sel durchlaufen. Seitdem dieser in den 1970er Jahren mit der Feststellung „nothing
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works“ in den Fokus rückte (Martinson 1974) und bis in die 1990er Jahre hinein eine
pessimistische Haltung vorherrschte (Weisburd et al. 2016), rückten die Fragen „what
works?“ (etwa Sherman et al. 1997) und „what works for whom under what circum-
stances?“ (vgl. Cherney 2002) in den Vordergrund. Heute gibt es international nicht
nur eine Fülle an belastbaren Primärstudien, die sich mit diesen Fragen auseinanderset-
zen, sondern auch zahlreiche Sekundäranalysen (etwa Sherman et al. 2002; Petrosino et
al. 2013; Schmucker & Lösel 2015) und Reviews dieser Sekundäranalysen (etwa Welsh
& Roque 2014; Weisburd et al. 2017; De Waard 2017), die Antworten bereitstellen.

In Deutschland wurden diese Fragen erst 2001 mit dem Düsseldorfer Gutachten
aufgegriffen (Landeshauptstadt Düsseldorf 2001). Wie Coester ausführt, gab es zwar
bereits im Vorfeld vereinzelte Bemühungen hin zu Begleitforschung in der Kriminal-
prävention, für (längerfristige angelegte) Wirkungsuntersuchungen hätten jedoch die
Mittel und „auch der entschiedene Wille“ gefehlt (Coester 2018, 43). Mit einer umfang-
reichen Sekundäranalyse lenkte das Düsseldorfer Gutachten nunmehr den Fokus auf
die Frage der Wirkung in der deutschen Kriminalprävention. Hierbei wurden sowohl
Wirkungsuntersuchungen aus dem In- und Ausland ausgewertet, als auch die für
Deutschland relevanten Ergebnisse des Sherman-Reports aufbereitet (Landeshaupt-
stadt Düsseldorf 2001). Seither wurden in Deutschland zahlreiche strukturelle Weichen
gestellt, um die Kriminalprävention stärker an Wirkungsaspekten auszurichten und
evidenzorientierter zu gestalten (für einen Überblick siehe Coester 2018).

Trotz dieser positiven Entwicklungen ist der Diskurs um die Frage der Wirkung kri-
minalpräventiver und -politischer Bemühungen nach wie vor sehr präsent – sowohl in-
ternational als auch in Deutschland – und es gilt noch einige Bedarfe zu adressieren.
Sicherlich ist dies einer der Gründe, das Thema in einem eigenen Heft der NK aufzu-
greifen. Der vorliegende Beitrag soll zu diesem Heft beitragen, indem zunächst der Be-
griff „Evidenzorientierung“ in Kürze umrissen wird; anschließend wird anhand einiger
Beispiele dargelegt, dass in Sachen Evidenzorientierung in der deutschen Kriminalprä-
vention/-politik noch einige Schritte zu gehen sind, und es werden Überlegungen zur
Ethik im Kontext der Kriminalprävention aufgegriffen. Abschließend wird ein kurzes
Resümee gezogen.

Der Begriff der „Evidenzorientierung“ in Kriminalprävention bzw. -politik und
seine Bedeutung

Maßgeblich für die Definition einer „evidence-based crime prevention/policy“ ist der
Begriff „evidence“. Im deutschsprachigen Raum wird „evidence-based“ üblicherweise
mit „evidenzbasiert“ oder „evidenzorientiert“ übersetzt. An verschiedener Stelle wur-
de bereits darauf hingewiesen, dass die deutsche Begrifflichkeit die eigentliche Bedeu-
tung von „evidence-based“ womöglich nicht vollständig erfassen kann (vgl. etwa Coes-
ter 2018; Graebsch 2018). Der Begriff „Evidenz“ habe im Deutschen einen philoso-
phiegeschichtlichen Hintergrund und eine inhärente Subjektivität. „Evidence“ hinge-
gen bedeutet „Beweis“ und hat damit grundsätzlich eine objektive Bedeutung. Trotz

B.

25 Maria Walsh · Evidenzorientierung in der deutschen Kriminalprävention 25

NK 32. Jg. 1/2020

https://doi.org/10.5771/0934-9200-2020-1-24 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 21.01.2026, 06:20:21. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0934-9200-2020-1-24


der teilweise bestehenden Vorbehalte2 gegenüber der Übersetzung von „evidence-ba-
sed“ durch „evidenzorientiert“ wird dieser Begriff im Folgenden verwendet.

Evidenzorientierte Kriminalprävention/-politik bedeutet eine an fundierten empiri-
schen Ergebnissen oder am „beste[n] verfügbare[n] Wissen“ ausgerichtete Kriminal-
prävention/-politik (Bromme et al. 2014, 9; vgl. etwa Lösel et al. 2007). Natürlich
kommt man in diesem Zusammenhang nicht an der Entscheidung für das beste verfüg-
bare Wissen vorbei. Der Diskurs der letzten Jahrzehnte hat hierzu eine Fülle an Litera-
tur entstehen lassen (etwa Weisburd 2010; Weisburd & Hinkle 2012; Ajzenstadt 2016),
da dies selbstverständlich in Abhängigkeit der betreffenden Präventionsebene oder
auch Zielgruppe unterschiedlich zu behandeln ist – gehen sie doch mit grundlegend
verschiedenen Erfolgskriterien einher. Auch im deutschsprachigen Raum findet sich
teils sehr gut aufbereitete Literatur, die sich mit der Thematik beschäftigt, wie die Wir-
kung präventiver Maßnahmen für eine bestimmte Zielgruppe oder mit einer spezifi-
schen Zielsetzung zu untersuchen ist (etwa Widmer & Hirschi 2007; Heinz 2014;
Fischer et al. 2018; Oberlader et al. 2018).

Evidenzorientierung in der deutschen Kriminalprävention/-politik

Dennoch besteht hinsichtlich der Fragestellung, wie Wirkung zu messen ist, bisher of-
fenbar kein hinreichender Konsens, denn belastbare Wirkungsuntersuchungen sind in
der deutschen Kriminalprävention nach wie vor rar und es finden sich etwa auch Eva-
luationen, die zwar aufgrund ihrer Anlage keine Rückschlüsse auf die Wirkung der un-
tersuchten Maßnahme ermöglichen und in denen dennoch solche Schlussfolgerungen
gezogen werden (vgl. etwa Pniewski 2018; Walsh 2018, 2019). Hier stellt sich natürlich
die Frage, wie stark der Gedanke der Evidenzorientierung in der deutschen Kriminal-
prävention/-politik verankert ist. Ihr wird im Folgenden anhand einiger Beispiele, die
bewusst breit gefächert gewählt wurden, nachgegangen.

Suchtprävention an Schulen

Ein an Schulen stets aktuelles Präventionsthema stellt der Substanzmittelmissbrauch
dar. Im Bereich der schulischen Suchtprävention liegen zahlreiche belastbare Untersu-
chungen vor, auf deren Grundlage bereits seit vielen Jahrzehnten von Maßnahmen, die
Wissen zu spezifischen Substanzen vermitteln und abschrecken sollen, abgeraten wird
(etwa Battjes 1985; Künzel-Böhmer et al. 1993; Tobler et al. 2000; ACMD 2015, 6 ff;
UNODC und WHO 2018, 20). Kürzlich griff die EUSPR dieses Thema anlassbezogen
in einer Stellungnahme auf, da „[a]us mehreren Ländern […] von Maßnahmen wie dem
Erzählen von Erfahrungsberichten durch ehemalige Drogenkonsumenten*innen oder
Theaterstücken berichtet [wurde], deren Inhalt sich auf die schlimmstmöglichen Fol-

C.
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2 Diesen kann sich die Autorin schon deshalb nicht anschließen, weil Evidenz im Deutschen be-
reits seit geraumer Zeit in diesem Kontext verwendet wird (etwa Heinz 2007; Dölling et al.
2007) und demensprechend durch den Sprachgebrauch diese Bedeutung hinzugewonnen hat.
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gen des Substanzkonsums fokussiert. […] Wir sind besorgt, weil diese nicht nur inef-
fektiv und teuer sind, sondern auch schädlich sein können“ (EUSPR 2019, 1). In
Deutschland finden Veranstaltungen an Schulen, bei denen Suchterkrankte berichten
und Jugendliche damit von Substanzmittelmissbrauch abhalten sollen, bereits seit den
1980er Jahren statt; diese werden nach wie vor zahlreich angeboten (vgl. Gansewig &
Walsh, 2020, 2018).3 Die Durchführenden stellen sich oftmals in ihren Internetpräsen-
zen als aufgrund ihres Erfahrungshintergrunds authentisch dar und sind der Meinung,
dies verschaffe ihnen eine besondere Zugangsmöglichkeit zu Jugendlichen (bspw.
„[Der Anbieter (Anm. d. Verf.)] kennt die Welt der Jugend, hört ihre Musik und
spricht ihre Sprache. [Er] hat eine Vision und eine Botschaft, er ist authentisch und
schonungslos ehrlich. [Sein] spektakuläres Drogenaufklärungs-Event ‚Flashback‘ ist
einzigartig in Deutschland.“4). Die Veranstaltungen werden u. a. auch in Kooperation
mit polizeilichen Akteuren durchgeführt und finden diverse Befürworter.5 Diese Dis-
krepanz zwischen wissenschaftlicher Evidenz einerseits und der Anwendungspraxis in
Deutschland andererseits spricht für einen deutlichen Sensibilisierungsbedarf der zu-
ständigen Akteure hinsichtlich möglicher Negativfolgen von vermeintlich präventiv
wirkenden Maßnahmen (Gansewig & Walsh, 2020).

3 Etwa: https://www.frankmilbich.de/, aufgerufen am 2.8.2019; https://www.mathias-wald.de/,
aufgerufen am 2.8.2019; http://www.ein-alkoholiker-erzählt.de/41495.html, aufgerufen am
2.8.2019; https://www.super-salzgitter.de/, aufgerufen am 2.8.2019; https://www.suchtmobil.
de/, aufgerufen am 2.8.2019; bereits seit 1987 aktiv: http://www.konradfissneider.com/de/kon
rad-fissneider.html, aufgerufen am 2.8.2019; jüngst bietet auch ein Seriendarsteller entspre-
chende Veranstaltungen an: https://www.ikz-online.de/staedte/iserlohn/gzsz-star-berichtet-u
eber-drogenzeit-id217116447.html, aufgerufen am 15.7.2019; Diese Veranstaltungen sind auf
schulischer Seite offenbar so gefragt, dass einzelne Anbieter sogar angeben, innerhalb von
zwei Jahren 250 Schulen (http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/ex-junkie-an-schulen
-so-wird-vor-crystal-meth-gewarnt-a-1088368.html, aufgerufen am 14.12.2017) oder ‒ u. a.
mit der Finanzierung der Techniker Krankenkasse ‒ 12.000 Schüler erreicht zu haben (https://
www.augsburger-allgemeine.de/themenwelten/leben-freizeit/Ex-Junkie-berichtet-Schuelern-
von-Drogenkarriere-id7049441.html, aufgerufen am 15.7.2018).

4 http://dominik-forster.de/, aufgerufen am 2.8.2018 (Sollten Schüler im Nachgang einer Veran-
staltung dieses Anbieters online nach ihm suchen, finden sie u. a. Tipps für den reibungslosen
Ablauf einer Drogenübergabe (https://www.stern.de/gesundheit/drogen-waren-wie-ein-magn
et--ex-junkie-dominik-forster-im-interview-7915642.html, aufgerufen am 2.12.2019)); weitere
Beispiele: http://www.ein-alkoholiker-erzählt.de/41495.html, aufgerufen am 2.8.2019; https://
www.mathias-wald.de/redner-praevention/ihr-nutzen/, aufgerufen am 2.8.2018.

5 Etwa: https://www.derwesten.de/staedte/duisburg/der-erste-joint-noch-vor-dem-unterricht-
ein-ex-junkie-berichtet-id10416460.html, aufgerufen am 7.5.2018; http://www.lvz.de/Leipzig/
Polizeiticker/Polizeiticker-Leipzig/Mehr-Gewalt-in-der-Stadt-Leipzigs-Polizeichef-Wawrzy
nski-zu-Drogen-Neonazis-und-Diskokrieg, aufgerufen am 2.8.2018; http://www.petra-koepp
ing.de/images/downloads/2017-04-03_Newsletter_April_2017.pdf, aufgerufen am 25.9.2019;
https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/ziel-schule-als-drogenfreier-raum/,
aufgerufen am 25.9.2019.
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Maßnahmen zur Prävention von Jugendkriminalität

Weiterhin sollen Maßnahmen zur Prävention von Jugendkriminalität betrachtet wer-
den. Wie die Autorin in Sekundäranalysen dargelegt hat, werden in diesem Kontext
verschiedene Maßnahmen und Projekte durchgeführt, deren Wirkung entweder nicht
belastbar nachgewiesen werden konnte oder bei denen sich Anhaltspunkte dafür fin-
den, dass sie schädliche Effekte nach sich ziehen könnten (vgl. Walsh 2017, 2018, 2019;
siehe auch Heinz 2014). So finden sich etwa keine Anhaltspunkte dafür, dass Verfah-
rensbeschleunigungen tatsächlich kriminalpräventiv wirken. Bei Anti-Aggressivitäts-
Trainings und Gefängnisbesuchsprojekten etwa besteht das begründete Risiko krimi-
nogener Effekte (vgl. Endres et al. 2016; Walsh 2019). Hier stellt sich natürlich die Fra-
ge, warum solche Maßnahmen dennoch und teils auch sehr zahlreich durchgeführt
werden. Anhaltspunkte hierfür könnte die Analyse der Transkripte politischer Debat-
ten zu Jugendkriminalität in sechs Parlamenten auf Bundes- und Landesebene über
einen Zeitraum von zumeist vier Jahrzehnten im Rahmen des Forschungsprojekts „Ju-
gendkriminalität im politischen Interdiskurs“ liefern. Die Ergebnisse der Studie weisen
auf eine freie Auslegung, teils sogar Verfremdung, wissenschaftlicher Evidenz im poli-
tischen Kontext hin und zeigen weiterhin eine verstärkte sicherheitspolitische Perspek-
tive der Jugendkriminalität auf. Diese gehe einher mit Forderungen nach mehr Puniti-
vität und spräche für eine populistische Kriminalpolitik im Bereich der Jugenddelin-
quenz (Dollinger 2018).

Schutz von Vollstreckungsbeamten und Rettungskräften

Als Beispiel aus der Gesetzgebung soll die Stärkung des Schutzes von Vollstreckungs-
beamten und Rettungskräften herangezogen werden. Das 52. Gesetz zur Änderung
des Strafgesetzbuchs trat im Mai 2017 in Kraft und überführte den tätlichen Angriff
auf Vollstreckungsbeamte in einen neuen, eigenständigen Straftatbestand mit höherer
Strafandrohung und unter Verzicht auf den Bezug zu einer Vollstreckungshandlung
(§ 114 StGB). Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, werden nunmehr
durch § 115 StGB geschützt.6 Wie Zöller treffend formuliert, waren sowohl versuchte
als auch vollendete (gefährliche) Körperverletzungen – unabhängig davon gegen wen
diese gerichtet waren – bereits zuvor durch die §§ 223 und 224 StGB geregelt. Insofern
verstoße die Gesetzesänderung u. a. gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz, da
sie die Verletzung der körperlichen Unversehrtheit eines Vollstreckungsbeamten oder
einer gesetzlich gleichgestellten Person als „eine intensivere Rechtsgutsverletzung dar-
stell[t] als die entsprechende Verletzung einer sonstigen (Privat-)Person“ (Zöller 2017,
147). Weiterhin fehle etwa ein erkennbares Rechtsgut, das es zu schützen gelte, und die

II.

III.

6 https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bibliothek/Gesetzesmaterial
ien/18_wp/StrAendG_52_Schutz_Vollstreckungsbeamte/bgbl.pdf?__blob=publicationFile&v
=1, aufgerufen am 3.12.2019; https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw17-de
-schutz-rettungskraefte-503660, aufgerufen am 2.12.2019.
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Gesetzesänderungen stünden im Widerspruch zum Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.
Zöller kommt zu dem Schluss, es handle sich hierbei um „symbolisches Strafrecht“:
„Für die Annahme, dass es bei der Sanktionierung von Angriffen auf die körperliche
Unversehrtheit von Vollstreckungsbeamten und Rettungskräften durch die deutschen
Strafgerichte bundesweit an der erforderlichen ‚Härte‘ fehlt, existiert (bislang) keine
valide empirische Grundlage. Hier handelt es offensichtlich eher um eine ‚gefühlte
Wirklichkeit‘, die sich durch Wiederholung und Verstärkung – nicht zuletzt durch eine
konstante Lobbyarbeit der Polizeigewerkschaften – so in den Köpfen verfestigt hat,
dass man glaubt, auf wissenschaftliche Belege hierfür verzichten zu können“ (Zöller
2017, 150).

Ethik im Zwangs- und Pflichtkontext

Ein sehr wesentliches Thema im Kontext der Forschung zu Kriminalprävention ist zu
Recht Ethik. Regelmäßig wird etwa die Frage gestellt, ob es denn ethisch zu vertreten
sei, Personen (zufällig) zwei Gruppen zuzuteilen, von denen eine eine vermeintlich
oder möglicherweise präventiv wirkende Intervention nicht erhalte. Außer Acht bleibt
hierbei die Tatsache, dass diese Intervention eben nicht präventiv wirken muss, auch
wenn man dies annehmen mag. Ebenso könnte eine Intervention keine oder negative
Folgen nach sich ziehen (vgl. etwa McCord 2003). Insofern müsste die Frage gestellt
werden, ob es ethisch zu vertreten ist, Personen, die in der kriminalpräventiven bzw.
forensischen Praxis oft genug eben nicht die Wahl haben, an einer bestimmten Maß-
nahme teilzunehmen – beispielsweise wenn es sich um Maßnahmen im Straf- oder
Maßregelvollzug, um Bewährungs- oder Führungsaufsichtsweisungen oder auch um
verpflichtende Schulveranstaltungen handelt – zu einer Teilnahme zu zwingen bzw.
Maßnahmen verpflichtend durchzuführen, wenn die Unschädlichkeit dieser nicht
überprüft worden ist oder diese keinerlei Effekte hat (vgl. Oberlader et al. 2018; Walsh
& Gansewig 2020). Selbstverständlich muss jegliche Forschung grundsätzlich an die
Regelungen von Ethik und guter wissenschaftlicher Praxis gebunden sein. Jedoch soll-
ten ethische Erwägungen nicht nur für kriminalpräventive Forschung, sondern für
Kriminalprävention per se – insbesondere in Zwangs- und Pflichtkontexten – ange-
stellt werden.

Resümee

Nach wie vor gibt es innerhalb Deutschlands ein deutliches Forschungsdefizit in der
Kriminalprävention (vgl. etwa Coester 2018), das es zu schmälern gilt, denn natürlich
kann man nur evidenzorientiert handeln, wenn Evidenz vorliegt. Insbesondere für die
Beantwortung der Frage „what works for whom under what circumstances?“ bräuchte
es belastbare Primärstudien sowie – perspektivisch – Metastudien. Dennoch zeigen die
herangezogenen Beispiele auf, dass es in einigen Bereichen der Kriminalprävention und
-politik durchaus Evidenz oder eben einen Mangel daran gibt, auf deren Grundlage

D.

E.
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zumindest die Fragen „what does not work?“ und „what should not be done?“ beant-
wortet werden könnten. Es wäre schon sehr viel wert, wenn sich dies auch in der kri-
minalpräventiven und Gesetzgebungspraxis niederschlüge. Offenbar ist dieser Um-
stand bisher jedoch nicht ausreichend gegeben. Mancher Wissenschaftler stellt sich vor
diesem Hintergrund im Forschungsprozess vielleicht manchmal die Frage „who ca-
res?“ (Graebsch 2011), denn „[d]ie Möglichkeiten der Wissenschaft, mit der Vorlage
fundierter Untersuchungen und klarer Ergebnisse zur Wirksamkeit und Sinnlosigkeit
von kriminalpräventiven Maßnahmen auf politisches Handeln Einfluss zu nehmen,
scheinen sehr begrenzt zu sein. Die aus derartigen Forschungsergebnissen zu ziehen-
den Konsequenzen für die Praxis erfolgen nur zögerlich“ (Bannenberg & Rössner
2003, 113). Die „Präventionswissenschaft“ (Steffen 2015, 56) kann natürlich nur dann
zur Verbesserung von Kriminalprävention und -politik beitragen, wenn sie auch ge-
hört wird.
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